
Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— den Beschluss 2012/739/GASP des Rates vom 29. Novem
ber 2012 über restriktive Maßnahmen gegen Syrien und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2011/782/GASP (in geänderter 
Fassung) (im Folgenden: Ratsbeschluss), soweit er den Kläger 
betrifft, für nichtig zu erklären; 

— die Verordnung (EU) Nr. 36/2012 des Rates vom 18. Januar 
2012 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 
Syrien und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 
442/2011 (in geänderter Fassung) und/oder die Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 944/2012 des Rates vom 
15. Oktober 2012 und/oder die Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 1117/2012 des Rates vom 29. November 2012 
zur Durchführung des Artikels 32 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 36/2012 über restriktive Maßnahmen angesichts 
der Lage in Syrien (im Folgenden: Ratsverordnungen), soweit 
sie den Kläger betreffen, für nichtig zu erklären; 

— den Beschluss des Rates für nichtig zu erklären, der in 
dessen Schreiben vom 30. November 2012 (Az. SGS12/ 
013373) enthalten ist und wonach der Kläger „auf der Liste 
der in den Anhängen I und II des Beschlusses 2012/ 
739/GASP und in den Anhängen II und IIa der Verordnung 
(EU) Nr. 36/2012 des Rates aufgeführten Personen und Ein
richtungen verbleiben soll“ (im Folgenden: Beschluss); 

— die Europäische Union zu verurteilen, ihm eine Entschädi
gung zu zahlen; 

— dem Rat die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht der Kläger drei Klagegründe 
geltend. 

Erstens gebe es keine rechtliche Grundlage für die restriktiven 
Maßnahmen gegen ihn, und/oder es liege in dieser Hinsicht ein 
offensichtlicher Beurteilungsfehler vor, da kein logischer Zusam
menhang zwischen ihm und den Personen bestehe, die von den 
durch die Union erlassenen restriktiven Maßnahmen erfasst wer
den sollten, nämlich jenen, die für die gewaltsame Unterdrü
ckung der Zivilbevölkerung in Syrien verantwortlich seien. 

Zweitens gebe es aufgrund seiner Rechte als EU-Bürger nach 
Art. 20 Abs. 2 Buchst. a AEUV und Art. 21 AEUV sowie 
nach der Richtlinie 2004/38/EG keine rechtliche Grundlage 
für Art. 24 des Beschlusses 2012/739/GASP des Rates, mit 
dem seine Einreise in oder seine Durchreise durch die Mitglied
staaten verhindert werden solle. 

Drittens verletzten der Ratsbeschluss und die Ratsverordnungen 
seine durch die Charta der Grundrechte und/oder die Europäi
sche Menschenrechtskonvention verbürgten Grundrechte, ein
schließlich seines Rechts auf Menschenwürde, auf eine gute Ver
waltung, auf einen wirksamen Rechtsbehelf und auf ein faires 
Verfahren, der Unschuldsvermutung und der Verteidigungs

rechte sowie das Recht auf Achtung seines Privat- und Familien
lebens, seiner Wohnung und seiner Korrespondenz, seiner un
ternehmerischen Freiheit und seines Rechts auf Eigentum. 

Klage, eingereicht am 28. Dezember 2012 — Matrix 
Energetics International/HABM (MATRIX ENERGETICS) 

(Rechtssache T-573/12) 

(2013/C 63/49) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Matrix Energetics International, Inc. (Lynnwood, Ver
einigte Staaten von Amerika) (Prozessbevollmächtigter: Rechts
anwalt R. Böhm) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 25. Oktober 2012 in der Sache 
R 56/2012-4 aufzuheben; 

— dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „MATRIX ENERGE
TICS“ für Dienstleistungen der Klasse 41 — Internationale Re
gistrierung Nr. W 995247. 

Entscheidung des Prüfers: Schutzverweigerung für die internatio
nale Registrierung in der Europäischen Union. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der 
Verordnung Nr. 207/2009 des Rates. 

Klage, eingereicht am 30. Dezember 2012 — Kommission/ 
Siemens 

(Rechtssache T-579/12) 

(2013/C 63/50) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: 
R. Lyal und W. Mölls, Bevollmächtigte) 

Beklagte: Siemens AG (München, Deutschland)
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Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Siemens AG zu verurteilen, an die Klägerin 671 234 
Euro zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz im Sinne von § 247 BGB ab dem 
Zeitpunkt der Klageerhebung zu zahlen; 

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht die Klägerin geltend, dass sie 
nach dem mit der Beklagten abgeschlossenen Vertrag berechtigt 
sei, Schadensersatz für die zusätzlichen Kosten aus der verspä
teten Rücknahme der zur Verfügung gestellten Materialien zu 
verlangen. Ein solcher Schadensersatz sei auch nach auf den 
Vertrag anwendbarem deutschem Recht, genauer nach § 304, 
sowie §§ 280 und 286 BGB, zu zahlen.
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